
Stadtrat

Botschaft an den Gemeinderat

Genehmigung eines jährlichen Betriebskostenbeitrags in Höhe von CHF 187'250.– (indexiert)
für die Dauer von 10 Jahren an die Stiftung DAS TRÖSCH zur Führung des Begegnungszent-
rums DAS TRÖSCH

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

DAS TRÖSCH ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte. Mittlerweile ist das Begegnungszentrum im
neunten Betriebsjahr. Es ist als Begegnungsort und Treffpunkt im Zentrum von Kreuzlingen be-
kannt und beliebt und von dort nicht mehr wegzudenken. Die Projektidee der Geschwister
Monika Roell und Christof Roell, einen Ort der Begegnung und der Möglichkeiten zu schaffen,
entwickelt sich seit der Eröffnung im Frühjahr 2017 bis zur heutigen vielseitigen Nutzung äus-
serst positiv.

Der Betrieb wurde seit der Eröffnung im Jahr 2017 bis ins Jahr 2021 durch die Stadt über das
Departement Gesellschaft geführt und aufgebaut. Ein Grossteil der Betriebsführung beinhal-
tete die Organisation der Raumvermietungen und die allgemeine Verwaltung der Liegenschaft.
In diesen Bereichen war die Erfahrung des Departements Gesellschaft mit anderen städtischen
Liegenschaften und deren Betrieb hilfreich und vereinfachte die Aufbauphase wesentlich. Das
Team vor Ort leistete eine grossartige Aufbauarbeit und trug damit einen wesentlichen Teil
zum Erfolg bei.

Im Dezember 2020 gaben Monika Roell und Christof Roell dem Stadtrat bekannt, dass sie das
Begegnungszentrum DAS TRÖSCH in Kreuzlingen fest und dauerhaft in der Stadt verankern
möchten. Dazu wurde eine gemeinnützige Stiftung gegründet, in die sie die Immobilie einge-
bracht haben. Ausschliesslicher Zweck der Stiftung ist der Betrieb des Begegnungszentrums
DAS TRÖSCH.

Die Stiftung übernahm die Betriebsführung auf den 1. Januar 2022. Der städtische Betriebs-
beitrag in Höhe von CHF 175'000.– (nicht indexiert) wurde auf der Basis einer Leistungsverein-
barung für die kommenden fünf Jahre durch den Gemeinderatsbeschluss vom 2. September
2021 gesichert. Dieser Beitrag war notwendig, um die Grundkosten des Betriebs zu decken
und somit auch weiterhin die vielfältigen Leistungen und kostengünstigen Raummieten zu er-
möglichen. In den vergangenen fünf Betriebsjahren unter der Leitung der Stiftung DAS TRÖSCH
erweiterte sich der Wirkungskreis und die Nutzungen wurden noch vielfältiger (Beilage 1).

Sperrfrist für alle Medien
Veröffentlichung erst nach der Medienkon-
ferenz zur Gemeinderatssitzung
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1 Ausgangslage
Mit Schreiben vom 12. November 2025 beantragt die Stiftung DAS TRÖSCH die Wei-
terführung der Zusammenarbeit und die Sicherung des Betriebsbeitrags für die kom-
menden zehn Jahre (Beilage 2). Die Beitragshöhe richtet sich nach dem im Jahr 2021
beschlossenen Betrag von CHF 175'000.– und wird teuerungsbedingt erhöht. Zudem
wird der Betrag von nun CHF 187'250.– für die kommenden zehn Jahre indexiert. Basis
für die Indexierung ist der Landesindex der Konsumentenpreise LIK (Indexstand LIK
30.11.25, 107 Punkte/Basis 100 Punkte Dezember 2020).

1.1 Stiftung DAS TRÖSCH
Die Geschwister Monika Roell (Stifterin) und Christof Roell (Stifter) gründeten eine ge-
meinnützige Stiftung mit Sitz in Kreuzlingen, die nicht auf Gewinnerzielung ausgerich-
tet und deshalb von der Steuer befreit ist. In diese Stiftung brachten sie die Immobilie
DAS TRÖSCH mit einem Nettowert von CHF 2.7 Mio. ein. Damit ist die Immobilie un-
wiederbringlich dem Eigentum der Stifter entzogen und als Begegnungszentrum in
Kreuzlingen dauerhaft verankert (Beilage 3). Der Stiftungsrat der Stiftung DAS TRÖSCH
besteht aus drei Mitgliedern, der Stifterin, dem Stifter sowie einer Vertretung des
Stadtrats in der Person von Stadtpräsident Thomas Niederberger. Die Geschäftsstelle
der Stiftung wird durch die Betriebsleitung des Begegnungszentrums DAS TRÖSCH ge-
führt. Die Hierarchie ist somit sehr flach. Die Betriebsleitung wird von einem kleinen
Team unterstützt, das die Besucherinnen und Besucher im DAS TRÖSCH empfängt und
für reibungslose Abläufe sorgt. Im Organisationsreglement der Stiftung werden die
Aufgaben, Kompetenzen und Abläufe beschrieben.

1.2 Betriebskonzept
Das Begegnungszentrum steht den Nutzerinnen und Nutzern wie bisher unverändert
zur Verfügung (Beilage 4). Die Stiftung fokussiert sich auf ihre Hauptaufgabe, den Be-
trieb des Begegnungszentrums DAS TRÖSCH und sorgt weiterhin für die optimale Nut-
zung des Hauses. Die Vermietung der Räumlichkeiten im DAS TRÖSCH – an Dauermie-
terinnen und Dauermieter, an Vereine oder nicht staatliche Organisationen (NGO)
oder an einmalige Mieterinnen und Mieter erfolgt unter Berücksichtigung aller Vertre-
tungen von Kulturen und Religionen, die sich im Rahmen der Verfassung der Schweiz
und des Kantons Thurgau bewegen. Dabei gilt der Grundsatz von Toleranz und
Menschlichkeit.

2 Finanzen
Die Stiftung DAS TRÖSCH finanziert den Betrieb des Begegnungszentrums DAS
TRÖSCH mit Einnahmen aus den fest und flexibel vermieteten Räumen. Auf den
Grundlagen der Erfahrungen und Eckwerte der vergangenen Betriebsjahre wurde das
Budget für den Betrieb 2026 erstellt (Beilage 5). Die Stiftung untersteht der Aufsicht
der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht.

2.1 Leistungsvereinbarung
In der Leistungsvereinbarung zwischen der Stiftung und der Stadt sind Ziele, Zweck,
Leitung, Betrieb, Organisationsstruktur und Vereinbarungsdauer geregelt (Beilage 6).
Die Stiftung führt das Begegnungszentrum als gemeinnütziges Projekt. Die Vermietung
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der Räume an Institutionen, die Begegnungen und die ehrenamtliche Arbeit fördern,
haben Vorrang. Diese Institutionen profitieren von einer reduzierten Miete.

3 Zusammenfassung
Mit der Initialisierung des Begegnungszentrums Das TRÖSCH und der Eröffnung am 1.
April 2017, haben die Geschwister Roell verdankenswerter Weise für alle Menschen
einen Treffpunkt geschaffen, der aus Kreuzlingen nicht mehr wegzudenken ist. Die ein-
drückliche Auslastung der Lokalität bestätigt das Bedürfnis nach Räumlichkeiten für
Vereinsversammlungen, Veranstaltungen und Begegnungen verschiedenster Art in
Kreuzlingen.

Der Betrieb wird seit 2022 mit einem jährlich wiederkehrenden Beitrag von CHF
175'000.– von der Stadt Kreuzlingen unterstützt. Die Fortsetzung des erfolgreichen Be-
triebskonzepts mit günstigen Mietpreisen, insbesondere für Vereine und soziale Pro-
jekte, setzt voraus, dass auch ab dem 1. Januar 2027 für die folgenden zehn Jahre ein
jährlicher Beitrag von CHF 187'250.– (indexiert) zur Verfügung steht.

Auch künftig werden die Stadtverwaltung und die Stiftung DAS TRÖSCH eng zusam-
menarbeiten. Das vielfältige Raumangebot bietet weiterhin zahlreiche Möglichkeiten
für Veranstaltungen, Versammlungen und Begegnungen. Eine Vereinbarung legt die
Leistungen und Gegenleistungen fest. Eine Vertretung des Stadtrats im Stiftungsrat er-
möglicht es der Stadt Kreuzlingen, sich auch künftig aktiv einzubringen. Das Begeg-
nungszentrum DAS TRÖSCH ist somit für die Bevölkerung der Stadt im Sinne des Stif-
tungszwecks und durch die Stiftungsurkunde für die Zukunft gesichert.

Sehr geehrter Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat beantragt Ihnen,

der Genehmigung eines jährlichen Betriebskostenbeitrags in Höhe von CHF 187'250.– (inde-
xiert) für die Dauer von 10 Jahren an die Stiftung DAS TRÖSCH zur Führung des Begegnungs-
zentrums DAS TRÖSCH

zuzustimmen.
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Kreuzlingen, 6. Januar 2026

Stadtrat Kreuzlingen

Thomas Niederberger, Stadtpräsident

Michael Stahl, Stadtschreiber

Beilagen
1. DAS TRÖSCH seit 2022 – ein Tätigkeitsbericht
2. Antrag Stiftung DAS TRÖSCH vom 12. November 2025
3. Stiftungsurkunde und Organisation
4. Betriebskonzept
5. Finanzbericht
6. Entwurf Leistungsvereinbarung ab 2027



 

 

DAS TRÖSCH seit 2022 – ein Tätigkeitsbericht 
 
Im Zentrum von Kreuzlingen bietet DAS TRÖSCH seit 2017 Raum für Begegnung, Engagement 
und Gemeinschaft. Es ist ein lebendiger Treffpunkt, an dem Vielfalt, Verantwortung und Offen-
heit täglich gelebt werden.  
 
Wer belebt DAS TRÖSCH? 
• Seit 2022 jährlich 1’500 Anlässe in 7 flexibel zu mietenden Räumen 
• Davon über 50% Vermietungen an Kreuzlinger Vereine und Organisationen (C Tarif), 

35% an Kreuzlinger Privatpersonen und auswärtige Vereine (B Tarif) sowie  
15% an auswärtige Privatpersonen und Firmen (A Tarif) 

• 8 Büro Räume dauerhaft und lückenlos vermietet an gemeinnützige Organisationen aus 
Kreuzligen und dem Kanton Thurgau  
o Schweizerisches Rotes Kreuz Thurgau (vormals Rat & Tat Kreuzlingen) 
o Milania Modelleisenbahnverein (vormals OJA Kreuzlingen) 
o HEKS – Hilfswerk der evangelischen Kirche Schweiz 
o Verein Ekkharthof (vormals Tamilischer Kulturverein Kreuzlingen) 
o Spitex am Bodensee 
o STIFTUNG DAS TRÖSCH 
o HSL – Hörmedien für Menschen mit Seh- und Lesebehinderung 
o Familiäre Kinderbetreuung Bezirk Kreuzlingen 

• 2 Wohnungen durchgehend vermietet, zurzeit an 2 Mitarbeiter des AGATHU  
• 2 frei zugängliche Begegnungsräume (Café und grosse Dachterrasse) ohne Mietkosten 

oder Konsumationspflicht von Mo–Fr, 9–19 Uhr 
• Jährlich über 25’000 Menschen, die ein und aus gehen - natürlich mit Doppelungen 

 
Was bietet DAS TRÖSCH? 
• Seit 2022 pro Jahr über 100 vom TRÖSCH organisierte öffentliche und eintrittsfreie An-

lässe  
o DAS TRÖSCH reist um die Welt (seit ‘22): Monatlicher Nationenabend mit kulinari-

schen und kulturellen Beiträgen, durchschnittlich 80 Gäste 
o Märkte im TRÖSCH (seit ‘22): Floh- und Weihnachtsmärkte mit sozialem Zweck  
o TRÖSCH Sprachcafé (seit ‘23): Wöchentliches Treffen für Frauen mit Migrationshinter-

grund zur Konversation auf Deutsch, sozialen Vernetzung und Stärkung von Alltags-
kompetenzen in der Schweiz 

o TRÖSCH – Party für alle (seit ‘22): Jährliches Begegnungsfest als Ausdruck gelebter 
Vielfalt 

o Tischlein deck dich (seit ’17): wöchentliche Verteilung von je 700 kg geretteten  
Lebensmitteln an rund 140 Menschen, geleitet von den beiden Stiftern 

o Chlii Friitig (‘22–‘25): Wöchentlicher offener Apéro-Treff zur Förderung sozialer Kon-
takte  

o TRÖSCH Näh-Stube (seit ‘25): Monatliche Textil-Reparaturwerkstatt  
o TRÖSCH Mini-Disco (ab Herbst ‘25): Regelmässige Tanzveranstaltung für Kleinkinder 
o DAS TRÖSCH kocht um die Welt (ab ‘26): Regelmässige Kochkurs-Abende 

• Breites Angebot an Kursen, Workshops und Vorträgen sozialer Organisationen (sowohl 
entgeltlich als auch kostenlos: Sprach-, Yoga-, Computer-, Nähkurse etc.) 

• Vielfältige Infrastruktur, die für Grossveranstaltungen am Boulevard gemietet und ge-
nutzt wird (wie Gartentag, Chrüzlingerfäscht, Jazzmeile und Spielstrassenfest) 

 
Wer bewegt DAS TRÖSCH? 
• 8 Arbeitsplätze – ein vielfältig zusammengesetztes Team davon 

o 6 Mitarbeitende in Kreuzlingen wohnhaft 
o 2 junge Mütter, 1 Migrantin, 1 Studentin, 1 Ukrainerin (Status S) 

• Das Administrationsteam (220 % Stellenprozente) gewährleistet persönliche Beratung und 
Unterstützung am Empfang mit Präsenz von Mo–Fr, 9–19 Uhr 

• Ein 3-köpfiges Pikett-Team sorgt für Sauberkeit und deckt Notfälle bei Vermietungen am 
Wochenende ab 
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• 7 ehrenamtliche Beiratsmitglieder begleiten und unterstützen die Weiterentwicklung des 
Betriebs 

• 3 Stiftungsratsmitglieder überprüfen in 3 Sitzungen pro Jahr die Einhaltung der Ziele im 
TRÖSCH 

• Die Betriebsleitung pflegt ein breites Netzwerk: 
o Organisiert Vernetzungstreffen aller Raumanbieter und sozialer Institutionen in 

Kreuzlingen im TRÖSCH 
o Engagiert sich bei städtischen Projekten wie z.B. Leitbildprozess, Projektschmiede, 

Aktionstage gegen Rassismus, Gartentag, Kulturforum, Kunstnacht, Quartierbulli, 
Marktplatz, Neuzuzüger-Apéro 

o Nimmt an vielen Netzwerktreffen teil, z.B. von MIGROS Engagement, KultX-Stamm-
tisch, bei „Kultur trifft Politik“ im Apollo etc. 

 
Wer finanziert DAS TRÖSCH? 
• 60% der Einnahmen erwirtschaftet die Stiftung selbst (Vermietungen, Spenden etc.),  

40% der Einnahmen beruhen auf dem städtischen Beitrag 
• Seit 2022 wurden insgesamt CHF 88’000 Spenden und Förderbeiträge akquiriert 
• Die STIFTUNG DAS TRÖSCH hat seit 2022 jedes Jahr kostendeckend gewirtschaftet 
• In jedem Jahr konnten Rückstellungen für den Gebäudeunterhalt gebildet und  

kleine Gewinne ausgewiesen werden 
• Gleichzeitig wurden fortlaufend Investitionen in das Gebäude getätigt (z.B. Solaranlage 

und neue elektrische Haupteingangstüre) und die technische Ausstattung für Kunden  
verbessert (z.B. Deckenbeamer im Saal, neue Audiotechnik, dimmbare Beleuchtung in al-
len Räumen, neue Veloreparaturstation, u.v.m.)  

 
 
 
Belegungsstatistik 2022-2025 
 
Belegung der flexibel vermieteten Räume pro Monat 
 

 

  



 

 
 

Ein Einblick ins Geschehen an einem belebten Freitag: 
 
Am Freitagmorgen sitzen im Café des TRÖSCH 6 ältere Schweizer Damen beim Kaffee, 14 Teil-
nehmerinnen des Sprachcafés aus 9 Ländern tauschen sich aus, 8 Asylsuchende mit ihrem Lei-
ter trinken einen kostenlosen Pausentee auf ihrer Reinigungstour durch die Stadt. Am 4. Tisch 
sitzt ein Kreuzlinger Seelsorger und liest, ein regelmässiger Gast im TRÖSCH. 
 
Währenddessen wird im Saal bereits für den Abend dekoriert – 87 Gäste werden zum Anlass 
„DAS TRÖSCH reist um die Welt“ erwartet. Mitglieder einer engagierten Gruppe aus dem Sene-
gal kochen in der Gastroküche; der Duft von Zwiebeln und Gewürzen zieht durchs Haus. Am 
Empfang holt eine Kundin den Schlüssel für ihr Klassentreffen am Wochenende ab. Eine Emp-
fangsmitarbeiterin führt ein junges Paar durch die Räume – sie planen, ihre Hochzeitsfeier im 
nächsten Jahr im TRÖSCH zu veranstalten.  
 
Zeitgleich sind Mitarbeiter der Stiftung Mansio im Sitzungszimmer (Raum 1) im ersten Stock bei 
einer Supervision im Gespräch, während daneben im Kinderraum (Raum 2) eine Gruppe von 
Müttern sich zur privaten Spielgruppe trifft. Im zweiten Stock versammeln sich die Teilnehme-
rinnen des Nähkurses, der im Herbst wöchentlich im multifunktionalen Workshopraum (Raum 
3) stattfindet. 
 
Ganz oben im Haus feiert ein Junge seinen 7. Geburtstag in der Lounge - 15 Kinder und deren 
Eltern sind eingeladen, das Motto lautet „Dschungel“. Gegen 16 Uhr trifft sich eine Gruppe Ju-
gendlicher auf der Dachterrasse. Sie spielen Tischfussball und geniessen die freie Zeit nach 
Schulschluss. 
 
Um 18.30 Uhr startet der Weltreise Abend – es wird bunt, musikalisch und informativ. Zeitgleich 
trifft sich eine politische Partei zur ausserordentlichen Fraktionssitzung im Sitzungszimmer. Im 
Workshopraum werden die Nähmaschinen verräumt und kurz danach Puppen für den 2-tägi-
gen Nothilfekurs aufgebaut.  
 
Bis 19 Uhr klingelt noch das Telefon am Empfang, danach wird es dort ruhiger. Doch das Natio-
nenfest im Saal dauert an und die Mitarbeiterinnen vom TRÖSCH unterstützen die Gastgeber-
nation tatkräftig.  
 
Ein weiterer bunter Tag mit unterschiedlichsten Begegnungen im Bienenhaus TRÖSCH geht 
gegen 23.00 Uhr zu Ende.  
 

DAS TRÖSCH steht für gelebte Vielfalt, aktive Integrationsarbeit 
und soziales Engagement – Tag für Tag, mitten in Kreuzlingen. 
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Betriebskonzept 
Begegnungszentrum DAS TRÖSCH 

Gültig ab 1. Januar 2027 
 
 
 

1. Ausgangslage 
Die gemeinnützige STIFTUNG DAS TRÖSCH betreibt das Begegnungszentrum DAS 
TRÖSCH in Kreuzlingen, Hauptstrasse 42, als gemeinnütziges Projekt und stellt es den 
Einwohnerinnen und Einwohnern von Kreuzlingen und Umgebung zur Verfügung. Der 
Betrieb wird von der Stadt Kreuzlingen mit einem jährlichen und wiederkehrenden 
Betrag in Höhe von derzeit CHF 187`250 mitfinanziert. Zwischen der Stadt Kreuzlin-
gen und der Stiftung besteht eine Leistungsvereinbarung. 
 
DAS TRÖSCH bietet Begegnungsmöglichkeiten für die ganze Bevölkerung und stärkt 
dadurch das gesellschaftliche Miteinander und trägt zur sozialen Integration bei. Es 
wird eine intensive Nutzung der Räumlichkeiten durch Menschen aller Kulturen und 
Religionen angestrebt. Dabei gilt der Grundsatz von Toleranz und Menschlichkeit. 
 
Die Vermietung der multifunktionalen Räume für Veranstaltungen und Projekte von 
Sozialen Organisationen sowie Einwohnerinnen und Einwohnern von Kreuzlingen  
hat Vorrang und diese profitieren von reduzierten Raummieten.  
 
Die Dauervermietung von Räumen an Hilfswerke und gemeinnützige Organisationen 
führt zur gewünschten Bündelung der Angebote im Begegnungszentrum. Die Dauer-
mieter verpflichten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, am Gesamtbetrieb und an 
den gemeinsamen Aktivitäten teilzunehmen. 
 
 

2. Ziele 
Das Begegnungszentrum ist ein wichtiger Treffpunkt in der Stadt Kreuzlingen. Geför-
dert werden die gesellschaftlichen Beziehungen und der soziale Zusammenhalt.  
 

 
3. Nutzergruppen 

Kreuzlinger Vereine, Non-Profit Organisationen und Hilfswerke können zur Durchfüh-
rung ihrer Angebote Räume zu den günstigsten Miettarifen (Tarif C) mieten. Die Nut-
zer sind: 
 
 

Beilage 4



DAS TRÖSCH – Betriebskonzept 2027 Seite 2 

 

Anlage 5 

‒ Vereine und gemeinnützige Organisationen mit Sitz in Kreuzlingen (C) 
‒ Stadt Kreuzlingen bei der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben (C) 
‒ Vereine und gemeinnützige Organisationen mit auswärtigem Sitz (B) 
‒ Kantonale und Bundesbehörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben (B) 
‒ Privatanlässe von Privatpersonen mit Wohnsitz in Kreuzlingen (B) 
‒ Firmen (in Kreuzlingen oder auswärts) (A) 
‒ Privatpersonen mit auswärtigem Wohnsitz (A) 
‒ Gewerbliche Anlässe von Privatpersonen (C) 
‒ Kinder (Geburtstagsfeiern Spezialtarif) 
‒ Festmieter (C) 
 
 

4. Raumangebot 
4.1. Raumaufteilung  

 

Raum Funktion Grösse  

Untergeschoss 5 Parkplätze                    

 
Hobbyraum 24 m2 

Erdgeschoss Empfangsraum 38 m2 

 
Aufenthalt / Cafeteria 46 m2 

 
Multifunktionssaal inkl. Lager 165 m2  

 
Küche 48 m2 

 
Beratungsraum / Werkstatt / Laden  23 m2 

1. Obergeschoss 8 Räume 259 m2 

2. Obergeschoss 5 Räume 135 m2 

 
2 Wohnungen 91 m2 

Dachgeschoss Multifunktionsraum (Lounge) 45 m2 

 
Terrasse, teilweise gedeckt 243 m2 

 

 

Total  1`117 m2 
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4.2. Nutzungsmöglichkeiten 
Untergeschoss 
Im Untergeschoss befindet sich ein Hobbyraum. Zudem verfügt die Tiefgarage über 5 
vermietbare Parkplätze. Die Sanitäranlagen sowie Technik- und Lagerräume sind 
ebenfalls im UG platziert. 
 
Erdgeschoss  
Der Empfangsraum verfügt über einen Infoschalter. Ein Aufenthaltsraum mit einer 
Cafeteria dient als Treffpunkt und offener Begegnungsort. Es steht eine Küche mit 
flexibler Kücheneinrichtung zur Verfügung. Der Saal bietet Platz für 100 bis 150 Per-
sonen und kann für verschiedenste Veranstaltungen genutzt werden. Ein von aussen 
zugänglicher Raum, der beispielsweise als Beratungsraum mit Publikumsverkehr, für 
eine Werkstatt oder einen Laden genutzt werden kann, ergänzt das Angebot. 
 
Erstes und zweites Obergeschoss  
Diese Räume werden auch an Dauermieter vergeben. Einzelne Räume können von 
Vereinen als ständige Clublokale gemietet oder mit anderen Vereinen gemeinsam re-
gelmässig genutzt werden. 
 
Dachgeschoss  
Die Dachterrasse ist teilweise gedeckt und bietet eine weitere Aufenthaltsmöglich-
keit für alle Besucher. Die Lounge ist ein Multifunktionsraum mit kleiner Küchenzeile 
und kann als Veranstaltungs- und Seminarraum sowie für kleinere Feiern genutzt 
werden.  
 
 

5. Organisationsstruktur / Organigramm 
5.1. Der Stiftungsrat 

Der Stiftungsrat besteht aus drei bis sieben Mitgliedern, deren Aufgaben und Kom-
petenzen sich aus der Stiftungsurkunde und dem Organisationsreglement der STIF-
TUNG DAS TRÖSCH ergeben.  
 

5.2. Geschäftsstelle/Geschäftsleitung 
Die Geschäftsleitung betreibt das Begegnungszentrum.  
Bezüglich der Aufgaben und Kompetenzen wird auf das Organisationsreglement der 
STIFTUNG DAS TRÖSCH Stiftung verwiesen. 
 

5.3. Betriebspersonal 
Das Betriebspersonal, bestehend aus Empfangsmitarbeitenden, Praktikanten/Volon-
tären/Zivildienstleistenden, Reinigungskräften, Abwart sowie ehrenamtlich Mitwir-
kenden und Mietervertretern hat folgende Aufgaben: 
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‒ Assistenz und Vertretung der Geschäftsleitung 
‒ Betreuen des Empfangs und des Treffpunkts 
‒ Betreuen und Begleiten der Mieterinnen und Mietern von flexibel und fest ver-

mieteten Räumen 
‒ Betreuen und Begleiten von Veranstaltungen und Projekten 
‒ Reinigen und Instandhalten des Gebäudes, der Umgebung und der Infrastruktur 

 
5.4. Interessengruppe IG DAS TRÖSCH / Beirat DAS TRÖSCH 

Der Stiftungsrat kann eine Interessengemeinschaft oder einen Beirat einbezie-
hen/einsetzen. Die Ziele, Aufgaben und organisatorischen Bestimmungen sind mit 
der Einbeziehung/ Einsetzung zu regeln. 

 
6. Vermietung 

Die Vermietung der Räumlichkeiten, sowohl an Festmieter (nach Möglichkeit Ver-
eine, nicht staatliche Organisation (NGO) usw.) als auch an regelmässige und spora-
dische Mieter erfolgt unter der Wahrung der Grundsätze von Toleranz und Mensch-
lichkeit und unter Berücksichtigung aller Vertretungen von Kulturen und Religionen, 
welche sich im Rahmen der Verfassungen der Schweiz und des Kantons Thurgau be-
wegen. 
 

6.1. Nutzungsordnung 
Die Nutzungsordnung beschreibt die Benutzung des Begegnungszentrums. Sie regelt 
die Sorgfaltspflicht und die Haftung der Mieter, die Übernahme und Rückgabe der 
Räume und ist Vertragsbestandteil des Mietvertrags.  

 
6.2. Öffnungszeiten 

DAS TRÖSCH soll in der Regel von Montag bis Freitag von 09.00 bis 19.00 Uhr durch-
gehend geöffnet sein. Frei zugänglich sollen während dieser Zeit der Empfangsraum, 
das TRÖSCH-Café sowie die Dachterrasse sein. Die Öffnungszeiten werden von der 
Geschäftsleitung in Absprache mit dem Stiftungsrat verabschiedet. 
 
Die Räume können für Anlässe, Veranstaltungen oder andere Aktivitäten von Montag 
bis Sonntag, von 6.00 Uhr bis 24.00 Uhr (Freitag und Samstag Verlängerung bis 2 Uhr) 
gemietet werden. Das TRÖSCH-Café und die Dachterrasse (letztere in Verbindung mit 
der Lounge) können ausserhalb der Öffnungszeiten gemietet werden. 
 
Für Mieter und Veranstalter besteht ein programmierbares Zutrittssystem mit fixen 
Zugangszeiten für die entsprechenden Mietobjekte. 

 
Ausserhalb der Öffnungszeiten besteht ein Notfallservice. 
 

6.3. Nachtruhe 
Die Nachtruhe zwischen 22.00 und 7.00 Uhr muss eingehalten werden. Als Nachtru-
hestörung gilt der Lärm innerhalb oder ausserhalb des Begegnungszentrums. 
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7. Preise und Gebühren 
Mit Blick auf die Zweckausrichtung als gemeinnütziges Projekt müssen die Mieten für 
gewerbliche sowie auswärtige Mieterinnen und Mieter kostendeckend sein. Die kon-
kreten Preise werden unter Berücksichtigung dieser Grundsätze durch die Geschäfts-
leitung fest- und vor der Umsetzung dem Stiftungsrat zur Genehmigung vorgelegt.  
Vom Stiftungsrat bewilligt werden jährlich: 
 
- Festmieten pro Quadratmeter pro Jahr 
- Preise und Vergünstigungen für regelmässige und sporadische Nutzer 
- Gebühren für Inventar, Verbrauchsmaterial und Technik 
 
 

8. Schlussbestimmungen 
Dieses Betriebskonzept wurde vom Stiftungsrat der STIFTUNG DAS TRÖSCH  
am ______________________beschlossen und per 1. Januar 2027 in Kraft gesetzt. 
 
 
 

 

 

Kreuzlingen, den ____________________________ 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Stiftungsratspräsidentin M. Roell   Stiftungsrat C. Roell 

 

 

 

______________________________ 

Stiftungsrat T. Niederberger 



Beschrieb
IST 

2022

IST  

2023

IST  

2024

Hoch-

rechnung

2025
vom 24.07.2025

Budget 

2026
vom 24.07.2025

1 Erlöse Festvermietung (inkl. Parkplätze und Nebenkosten) 90’894 92’631 93’462 94’200 95’000

2 Erlöse aus temporärer Vermietung (inkl. Zubehör & Dienstleistung) 110’239 115’646 106’096 102’000 111’000

3 Erlöse Interne Anlässe & TRÖSCH Café 15’719 15’450 13’517 14’300 15’200

4 Zwischensumme Erlöse 216’852 223’727 213’074 210’500 221’200

5 Beiträge Stadt Kreuzlingen (inkl. Pauschale an die Revision) 175’000 177’000 176’727 177’000 177’000

6 Spenden & Fördergelder 15’500 30’232 54’103 25’500 10’000

7 Total betriebliche Erträge 407’352 430’959 443’905 413’000 408’200

8 Aufwände Interne Anlässe & TRÖSCH Café -13’921 -16’904 -24’705 -24’900 -25’000

9 Löhne -177’864 -195’625 -213’112 -216’400 -220’000

10
Sachversicherungs- und Gebäudeversicherungsprämien, Abgaben, 

Gebühren, Bewilligungen
-17’030 -3’647 -3’415 -3’700 -3’700

11
Energie- und Entsorgungsaufwand, Reinigung extern und 

Reinigungsmaterial
-16’818 -21’991 -16’626 -20’600 -17’500

12
Servicegebühren, Liegenschaftsunterhalt, Anschaffungen und 

Unterhalt Gerät und Mobilia
-23’369 -24’008 -85’519 -50’000 -55’000

13 Büromaterial & Kommunikationskosten (Telefon, Internet, etc.) -3’279 -3’395 -3’155 -3’700 -4’000

14 Revision und Beratung, Informatikaufwand -23’646 -14’317 -13’074 -13’500 -13’000

15 Werbung -12’250 -8’275 -1’204 -4’000 -5’000

16 Rückstellung Unterhalt Immobilie -100’000 -100’000 -60’000 -60’000 -60’000

17 Zwischensumme Aufwände -388’177 -388’161 -420’811 -396’800 -403’200

18
Betriebsergebnis INTERN ohne periodische Abgr., vor 

Abschreibungen und Finanzertrag
19’175 42’798 23’094 16’200 5’000

19 Finanzertrag 0 1’190 2’741

20 Abgrenzungen und Abschreibungen gem. Jahreabschluss 4’130 -18’446 -19’638
 

21 Geprüftes Jahresergebnis (EAT) 23’305 25’542 6’197

MW 07.11.2025
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Gesellschaft 
 

 
Leistungsvereinbarung  
 
 

zwischen  
 
 
der Stadt Kreuzlingen 
vertreten durch den Stadtrat 
 
und 
 
der STIFTUNG DAS TRÖSCH 
vertreten durch den Stiftungsrat 
 
 
 
 
Zweck 
Diese Leistungsvereinbarung (LV) regelt die Rahmenbedingungen für die finanzielle 
Unterstützung der gemeinnützigen STIFTUNG DAS TRÖSCH. Die LV wird ab 2027 für 
zehn Jahre bis 31. Dezember 2036 abgeschlossen und tritt auf den 1. Januar 2027 in 
Kraft. Die Vereinbarung regelt die Zusammenarbeit und die gegenseitigen Rechte und 
Pflichten. 
 
Der Stiftungszweck und die Organisation sind in der Stiftungsurkunde vom 08. Septem-
ber 2021 beschrieben und im Organisationsreglement vom 24. November 2021 gere-
gelt (Beilage 1). 
 
Zielsetzung 
Die gemeinnützige Stiftung betreibt das Begegnungszentrum DAS TRÖSCH. DAS 
TRÖSCH soll Begegnungsmöglichkeiten für die Bevölkerung schaffen und dadurch die 
gesellschaftlichen Beziehungen stärken und zur sozialen Integration beitragen. Es wird 
eine intensive Nutzung der Räumlichkeiten durch Menschen aller Kulturen und Religi-
onen angestrebt, die sich im Rahmen der Verfassung und Rechtsordnung der Schweiz 
und des Kantons Thurgau bewegen und die Grundsätze von Toleranz und Menschlich-
keit achten.  
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Betrieb und Leitung 
Die Stiftung verpflichtet sich, das Begegnungszentrum aktiv zu betreiben.  
 
Die Vermietung der multifunktionalen Räume für Anlässe und Projekte von Sozialen 
Organisationen sowie von Bewohnerinnen und Bewohnern von Kreuzlingen hat Vor-
rang und profitiert von gebührenreduzierten Raummieten.  
 
Mietpreise 
Mit Blick auf die gemeinnützige Zweckausrichtung müssen die Mieten für gewerbliche 
sowie auswärtige Mieterinnen und Mieter kostendeckend sein. Die Mietpreise werden 
unter Berücksichtigung dieser Grundsätze durch den Stiftungsrat festgelegt und dem 
Stadtrat zur Stellungnahme zugestellt. 
 
 
Organisation  
Der Stiftungsrat 
– Der Stiftungsrat (SR) besteht aus drei bis sieben Mitgliedern, deren Aufgaben und 

Kompetenzen sich aus der Stiftungsurkunde und dem Organisationsreglement der 
STIFTUNG DAS TRÖSCH ergeben. Die Stadt hat Anspruch auf einen Sitz im SR, so-
lange sie den jährlich wiederkehrenden, indexierten Betriebskostenbeitrag in Höhe 
von CHF 187`250.– (Stand LIK 30. November 2025, 107 Punkte) an DAS TRÖSCH leis-
tet. Sie entsendet ein Mitglied des Stadtrats in den Stiftungsrat. 
 

Geschäftsleitung 
– Die Geschäftsleitung betreibt das Begegnungszentrum und setzt das Betriebskon-

zept vom 1. Dezember 2025 um (Beilage 2).  
– Die Aufgaben und Kompetenzen sind im Organisationsreglement der Stiftung fest-

gelegt.  
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Leistungen der STIFTUNG DAS TRÖSCH 
Die STIFTUNG DAS TRÖSCH verpflichtet sich: 
– Das Begegnungszentrum DAS TRÖSCH, Hauptstrasse 42, der Bevölkerung im Rah-

men der Stiftungsurkunde und des Betriebskonzepts als Ort der Begegnung zur Ver-
fügung zu stellen.  

– Das Betriebskonzept mit den Zielen und Massnahmen umzusetzen und dieses regel-
mässig zu aktualisieren. 

– Unter Berücksichtigung des jährlichen, indexierten Betriebskostenbeitrages der 
Stadt von CHF 187'250.– (Stand LIK 30. November 2025, 107 Punkte) eine ausgegli-
chene Jahresrechnung zu erreichen. 

– Den Betriebskostenbeitrag der Stadt sowie die Mieteinnahmen des TRÖSCH nicht zu 
verwenden, um Zinszahlungs- und Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber Geldin-
stituten bzw. den Stiftern aus Darlehen für den Bau des Begegnungszentrums zu er-
füllen.  

 
 
Ziele, Indikatoren 
Ziele Indikatoren 

− Erfolge der Vermietungen Statistik der Vermietungen/Jahresbericht  

− Ermöglichen von Begegnungen 
durch Nutzung der Räume zu 
günstigen Preisen 

Statistik/Jahresbericht 

− Zusammenarbeit mit anderen 
städtischen Institutionen und Ver-
einen 

Jahresbericht 

− Mittelbeschaffung Jahresrechnung, Budget (separat ausgewie-
sen) 

 
Controlling 
Der Stadtrat Kreuzlingen hat Einsitz im Stiftungsrat der STIFTUNG DAS TRÖSCH und de-
legiert dafür einen Vertreter. Die Stiftung erstellt jährlich: 
 

− Die Jahresrechnung mit externem Revisionsbericht 

− Die Statistik der Vermietungen 

− Das Budget des laufenden Jahres 

− Den Jahresbericht des Stiftungsrats 
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− Das Protokoll der ordentlichen jährlichen Stiftungsratssitzung  
 
Leistungen der Stadt Kreuzlingen 
Für die erbrachten Leistungen wird der Stiftung jährlich folgender Beitrag aus den wie-
derkehrenden Beiträgen des Budgets Gesellschaft der Stadt Kreuzlingen zuerkannt: 
 
Betriebskostenbeitrag indexiert    CHF 187'250.– 
(Stand LIK 30. November 2025, 107 Punkte) 
Beitrag pauschal an die externe Revision    CHF      2'000.– 
 
Die Auszahlung des Betriebskostenbeitrags erfolgt gestaffelt: 
– CHF 100'000.– per 1. Januar  
– Restbetrag per 1. Juli  
 
Der städtische Betriebskostenbeitrag wird jährlich per 1. Januar gemäss der Entwick-
lung des Landesindexes der Konsumentenpreise (LIK) angepasst. 
 
Der Beitrag muss schriftlich beim Departement Gesellschaft, Marktstrasse 4, 8280 
Kreuzlingen, angefordert werden. 
 
 
Vollzug 
Der Vollzug der Vereinbarung obliegt seitens der Stadt Kreuzlingen dem Stadtrat. Von-
seiten der Stiftung dem Stiftungsrat und der Geschäftsleitung. 
 
 
Zusätzliche Bestimmungen 
 
a. Geltungsbeginn und Geltungsdauer 

Die Vereinbarung tritt auf den 1. Januar 2027 in Kraft und ist für zehn Jahre gül-
tig. Sie erlischt ohne Kündigung zum Ablauf des 31.12.2036. Eine Verlängerung 
über diesen Zeitraum hinaus ist möglich und erwünscht. 

 
Bei wesentlichen Veränderungen der bestehenden Voraussetzungen, Parame-
ter und Grundlagen dieser Leistungsvereinbarung sind die Parteien verpflichtet, 
den Inhalt und die Konditionen der Leistungsvereinbarung partnerschaftlich 
und einvernehmlich anzupassen. 
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b. Leistungskürzung  
Werden vereinbarte Leistungen nicht erfüllt, kann der jährliche Beitrag nach erfolgloser 
schriftlicher Abmahnung gekürzt werden. 
 
 
Beilagen 
1. Urkunde der STIFTUNG DAS TRÖSCH, Organisationsreglement 
2. Betriebskonzept Begegnungszentrum DAS TRÖSCH vom 1. Dezember 2025 
 
 
Kreuzlingen,……………….  
 
Stadt Kreuzlingen  
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Thomas Niederberger Michael Stahl 
Stadtpräsident Stadtschreiber 
 
 
Kreuzlingen, ___________________  
 
STIFTUNG DAS TRÖSCH  
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Monika Roell Christof Roell 
Stiftungsratspräsidentin Stiftungsrat 
 


